
Das Angeln unter Aufsicht mit Erlaubnisschein
Für Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren 
(Stand: März 2025)



 Ab dem vollendeten 7. Lebensjahr darf ein Kind unter ständiger

 Aufsicht einer erwachsenen Person mit eigener Angelausrüstung

 und weitgehend selbstständig angeln.

 Hierfür muss ein gültiger Erlaubnisschein für das Gewässer von

 dem/der Minderjährigen gelöst sein.

 Die aufsichtführende, erwachsene Person muss einen

 gültigen staatlichen Fischereischein haben. Ein Erlaubnisschein

 für das Gewässer ist bei reiner Aufsicht nicht erforderlich.

 Wenn die Aufsichtsperson aber in dem Maße eingreifen muss, dass sie

 das Angeln praktisch selbstständig ausführt - z.B. einen Fisch mit der

 Angelrute heranholen muss - benötigt auch die Aufsichtsperson einen Erlaubnisschein.          

 Möchte die Aufsichtsperson selbst angeln, ist ebenfalls ein Erlaubnisschein nötig.

 Das Kind darf mit bis zu zwei Handangeln angeln, soweit der jeweilige   

 Fischereiausübungsberechtigte/Gewässerverantwortliche dies nicht auf nur

 eine Handangel beschränkt hat. Beim Fischereiverein Wunsiedel e.V. benötigt auch    
 die Aufsichtsperson immer einen eigenen Erlaubnisschein für das Gewässer !

Korrekte Ausübung der Angelfischerei und das Versorgen des Fanges
Die Aufsichtsperson hat sicherzustellen, dass der Fischfang tierschutzgerecht ausgeführt 

wird. Sämtliche Handlungen der Angelfischerei müssen gemäß den geltenden Bestim-

mungen durchgeführt werden.  

Das korrekte Versorgen des Fanges, der Umgang mit dem Messer und anderen potenti-

ellen Gefahrenquellen muss bei Bedarf von der Aufsicht übernommen werden. 

Der/die Minderjährige mit Erlaubnisschein DARF:
  • Eine eigene Anzahl an Angelruten verwenden

  • Eine Montage erstellen

  • Die Angelrute auswerfen

  • Den Anhieb setzen und den Fisch drillen

  • Keschern

  • Lebende Fische abködern

  • Fische betäuben und töten

 

Der/die Minderjährige mit Erlaubnisschein DARF NICHT:
  • Angeln ohne direkte Aufsicht eines erwachsenen Fischereischeininhabers
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